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……………………………….. 
Kaminsky (Oberbürgermeister) 

Ausfertigung: Es wird bestätigt, dass der Planinhalt unter Beachtung der vorstehenden Verfahrensschritte 
mit den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt. 

Hanau, den 06.10.2022

……………………………….. 
Kaminsky (Oberbürgermeister) 

Der Beschluss des Bebauungsplanes nach § 10 Abs. 1 BauGB und der Beschluss der örtlichen 
Bauvorschriften wurden am 16.11.2022 im Hanauer Anzeiger öffentlich bekannt gemacht. 

Hanau, den 16.11.2022 

……………………………….. 
Kaminsky (Oberbürgermeister) 

Mit der Bekanntmachung sind der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 47 und die örtlichen Bauvorschriften in Kraft 
getreten am: 16.11.2022 

Hanau, den 16.11.2022 

……………………………….. 
Kaminsky (Oberbürgermeister) 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Freiflächenphotovoltaikanlage Großauheim-Kaserne" dient der planungsrechtlichen 
Sicherung eines Vorhabens. Einzelheiten der Durchführung werden im Durchführungsvertrag geregelt. Der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan ist Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist. 
2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.
3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) 
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)
geändert worden ist. 
4. Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. 2018, S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juni 2020 (GVBl.
S. 378).
5. Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. I 2005, S. 142), Geltungs-
dauer
des § 27 Abs. 3a verlängert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915). 
6. Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt 
durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901) geändert worden ist. 
7. Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041) zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353)

KATASTERVERMERK 
Die Darstellungen der Grenzen und die Bezeichnungen der Flurstücke stimmen mit dem 
Nachweis des Liegenschaftskatasters mit Stand vom Juli 2022 überein. 

Hanau, den 14.10.2022 

……………………………………….. 
Ludwig (Technischer Oberamtsrat) 

Verfahrensvermerke 

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hanau hat am 25.03.2019 gemäß § 2 (1) BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 47 "Freiflächenphotovoltaikanlage Großauheim-Kaserne" beschlossen. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses er-
folgte am 28.09.2020 und 29.09.2020.

2. FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHKEITS- UND BEHÖRDENBETEILIGUNG
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB erfolgte in der Zeit vom 05.10.2020 bis einschließlich 06.11.2020. 
Ort und Dauer der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden am 28.09.2020 ortsüblich bekannt gemacht mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.
Die berührten Behörden und sonstige TÖB gemäß § 4 (1) BauGB sind mit Schreiben vom 30.09.2020 zur Abgabe einer Stellung-
nahme bis einschließlich 06.11.2020 aufgefordert worden. Ergänzend fand am 22.10.2020 ein Scopingtermin für die Behörden und 
Träger öffentlicher Belange statt.

3. ENTWURFS- UND OFFENLAGEBESCHLUSS 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hanau hat am 16.05.2022 dem Entwurf des Bebauungsplanes
Nr. 915.3 zugestimmt und die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

4. BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB wurde am 25.05.2022 im Hanauer Anzeiger öffentlich bekanntgemacht. Der Ent-
wurf des Bebauungsplans wurde in der Zeit vom 02.06.2022 bis einschließlich 08.07.2022 gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 1 PlanSiG unter www.beteiligung.hanau.de im Internet 
veröffentlicht. Im gleichen Zeitraum wurde der Entwurf gemäß § 3 Abs. 2 PlanSiG in der Auslegungsstelle
öffentlich ausgelegt. 

5. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE (§ 4 Abs. 2 BauGB)
Die berührten Behörden und sonstige TÖB gemäß § 4 (2) BauGB sind mit Schreiben vom 30.05.2022 zur Abgabe einer 
Stellungnahme bis einschließlich 08.07.2022 aufgefordert worden. 

4. SATZUNGSBESCHLUSS 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hanau hat am 19.09.2022 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 47 "Freiflä-
chenphotovoltaikanlage Großauheim-Kaserne" gem. § 10 BauGB und gem. § 5 der Hessischen Gemeindeordnung als Satzung 
beschlossen. 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hanau hat 19.09.2022 die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen (Örtliche Bau-
vorschriften) zum Bebauungsplan Nr. 47 "Freiflächenphotovoltaikanlage Großauheim-Kaserne" gem. § 5 der Hessischen Gemein-
deordnung als Satzung beschlossen.

Hanau, den 06.10.2022

……………………………….. 
Kaminsky (Oberbürgermeister) 

Die ordnungsgemäße Durchführung der oben genannten Verfahrensschritte wird hiermit bestätigt. 

Hanau, den 06.10.2022 

3.4 Baugrund, Gründungsberatung 

Es wird empfohlen, objektbezogene Baugrunduntersuchungen und Gründungsberatung durchzuführen sowie 
den höchsten Grundwasserstand prüfen zu lassen. Das Ergebnis der Untersuchungen ist maßgebend für die 
Ausführung und Sicherung an der baulichen Anlage. Dieser Entscheidung kommt besondere Bedeutung in 
Bezug auf die dauerhafte Funktionstüchtigkeit der baulichen Anlage zu. 

3.5 Bergbau 

Im Plangebiet befinden sich zwei „Kohlenprobenentnahmestellen“ der Braunkohlenerkundung. Bei Erdarbei-
ten ist daher auf Anzeichen alten Bergbaus zu achten und ggf. notwendige Sicherungsmaßnahmen zu treffen. 

3.6 Vorsorgender Bodenschutz 

Erdbewegungen sollen so gering wie möglich gehalten werden. 
Um Bodenverdichtungen zu minimieren, soll das Befahren der Fläche mit schweren Baufahrzeugen nur bei 
trockenen Bodenverhältnissen stattfinden. Baustelleneinrichtung und Lagerflächen sollen auf bereits versie-
gelten oder verdichteten Böden eingerichtet werden. 

3.7 Lichtquellen 

Zulässig sind nur  
• vollabgeschirmte Leuchten, die nicht über die Nutzfläche hinaus und im installierten Zustand nur unterhalb

der Horizontalen abstrahlen, Upward Light Ratio ULR 0 % (= nach oben abgegebener Lichtanteil);
• Beleuchtungsstärken von maximal 5 lux für Wege und Zugangsbeleuchtung, von max. 10 lux für Park-

platzbeleuchtung;
• Niedrige Lichtpunkthöhen, auf Masten nicht höher als 4,0 m;
• Leuchtmittel mit geringem Anteil an UV- und Blaulicht, wie z.B. bernsteinfarbene bis warmweiße LED (Ori-

entierung: Farbtemperatur 1680 bis 2400 Kelvin, max. 3000 Kelvin). 

3.8 Immissionsschutz 

Die Errichtung der Freiflächen-PV-Anlage hat entsprechend dem Stand der Technik so zu erfolgen, dass es 
zu keinen schädlichen Umwelteinwirkungen im Einwirkungsbereich der Baumaßnahme kommt. Hierbei sind 
die AVV Baulärm und die 32. BImSchV – Maschinenlärmschutzverordnung – zu beachten. 

3.9 Wasserschutzgebiet 

Das Plangebiet liegt in der Zone II und III des festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes der Stadtwerke Ha-
nau, Wasserwerk I Wallersee. Auf die Einhaltung der geltenden Verbote der Festsetzungsverordnung vom 
18.07.1962 (StAnz. 36/1962, S. 1221) wird hingewiesen. 
Für das Vorhaben wurde eine Befreiung von den Verboten der Schutzgebietsverordnung erteilt. Auf den Ge-
nehmigungsbescheid AZ 70.1-e04/07-St-HU/2019 1066 vom 31.08.2021 des Main-Kinzig-Kreises sowie den 
Änderungsbescheid AZ 70.1-e04/07-St-HU/2021 1094 vom 10.12.2021 mit den darin enthaltenen Auflagen 
und Nebenbestimmungen wird hingewiesen. 

3.10 Gasleitung 

Die Anlagen und Vorschriften der Gascade Gastransport GmbH sind zu beachten. 

3.11 Baumschutz 

Auf die aktuelle Baumschutzsatzung der Stadt Hanau wird hingewiesen. 
Bei Baumaßnahmen im Trauf- und Wurzelbereich von zu erhaltenden Bäumen ist die DIN 18920 (Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) anzuwenden. 

3.12 Ausgleichsmaßnahmen 

Die Bewältigung des verbleibenden, nicht im Plangebiet kompensierbaren Ausgleichsdefizits erfolgt durch ex-
terne Maßnahmen. Hierfür wird auf das Ökokonto der Stadt Hanau zurückgegriffen. Bei der Maßnahmenflä-
che handelt es sich um 5.166 m² Prozessschutzfläche im Hirzwald, einem Teil des Stadtwaldes Hanau, die 
dem Bebauungsplan als Ausgleich bzw. Ersatz zugeordnet werden. 
Konkret handelt es sich hierbei um folgende Waldbereiche: 
• Stilllegung einer Waldfläche in einem Teilbereich der Waldabteilung 54 A1 (Stadt Hanau, Gemarkung Mit-

telbuchen, Flur 15, Teilbereich des Flurstücks 3/34)

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
§ 9 (1) BauGB

1.1 Art der baulichen Nutzung 
§ 9 (1) Nr.1 BauGB

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind als besondere Art der baulichen Nutzung folgende Nutzungen 
zulässig: 
- Freiflächenphotovoltaikanlagen (PV-Anlage)
- Technische Nebenanlagen (z.B. Wechselrichter, Trafostationen, etc.)
- Private Verkehrsflächen
- Wartungsflächen

1.2 Vorhaben- und Erschließungsplan 
§ 9 (2) i.V.m. § 12 (3a) BauGB

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

1.3 Maß der baulichen Nutzung 
§ 9 (1) Nr.1 BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr.1 BauNVO

Im Geltungsbereich der PV-Anlage sind Anlagen gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan zulässig. 

1.4 Höhe baulicher Anlagen 
§ 9 (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO

Das Höchstmaß der baulichen Anlagen wird auf max. 111,50 m ü. NN festgelegt. 
Die Solarmodule sind mind. 80 cm über Gelände zu montieren. Der unter den Solarmodulen befindliche Raum 
ist offen zu halten und darf nur durch die Trägerkonstruktion baulich genutzt werden. 

1.5 Führung von Versorgungsleitungen 
§ 9 (1) Nr. 13 BauGB

Alle Versorgungsleitungen (wie z. B. Telekommunikationsleitungen / Elektroleitungen bis einschließlich 20 KV-
Leitungen usw.) sind unterirdisch zu verlegen. 

1.6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft 
§ 9 (1) Nr. 20 BauGB

Ökologische Regenwasserbewirtschaftung 
Auf Dachflächen sowie auf befestigten Flächen anfallendes, nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswas-
ser ist auf dem Grundstück zur Versickerung zu bringen. Eine gezielte Versickerung ist nur dort zulässig, wo 
es das Entwässerungskonzept vorsieht. 

Umweltbaubegleitung (UBB) 
Eine Umweltbaubegleitung (UBB) ist für die Beaufsichtigung der Bauarbeiten hinsichtlich des Umgangs mit 
planungsrelevanten Tierarten und der Umsetzung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen sowie der Beach-
tung der Belange des vor- und nachsorgenden Bodenschutzes sowie des Grundwasserschutzes einzusetzen. 

Erhalt der Gleisanlagen 
Die vorhandenen Schotterkörper und Gleisbette auf dem Gelände sind als Lebensraum für Zauneidechsen zu 
erhalten. 

Gehölzrodung 
Im Rahmen der Eingriffsvermeidung bezüglich des Artenschutzes sind die Rodungszeiten des Naturschutzge-
setzes einzuhalten. Gehölze dürfen nur im Zeitraum von 1.Oktober bis 29. Februar eines Jahres gerodet wer-
den. Dies bezieht sich auf das oberirdische Fällen der Gehölze. Wurzelstöcke dürfen erst bei ausreichend 
warmer Witterung nach Verlassen der Zauneidechsen ihrer Winterquartiere (möglich in den Wurzelgängen der 
Gehölze) entfernt werden. 

Farbgestaltung 
Die Solarmodule sind mit reflexionsmindernden Materialien herzustellen oder Beschichtungen auszustatten. 
Die Unterseiten der Solarmodule sind mit einem Weißanstrich zu versehen. 

Gründung 
Die Solartische sind in fundamentfreier Gründung mit Rammprofilen oder Erdschraubankern im Boden zu ver-
ankern. Zudem ist auf sämtliche Beschichtungen oder Anstriche zu verzichten. 

1.7 Grünflächen 
§ 9 (1) Nr. 25b BauGB

Die nicht versiegelten Freiflächen unter den Solar-Modulen sind als extensive Grünlandflächen zu erhalten 
oder anzulegen. Dünge- oder Betriebsmitteleinsatz ist nicht zulässig. 

1.8 Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich 
§ 9 (1) Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9 (1) Nr. 25 a + b BauGB

Die vorhandenen Gehölze in den Ausgleichsflächen sind zu erhalten. 
Als Maßnahme für gehölzbrütende Vogelarten sind in den Ausgleichsflächen insgesamt ca. 800 m² als Ge-
hölzflächen mit Arten der Artenliste vor den vorhandenen Feldgehölzen anzulegen. Hierbei sind zu mind. 50% 
dornentragende Gehölze zu verwenden. 

Es sind innerhalb des Geltungsbereichs gemäß Artenschutzfachbeitrag Elemente zur Habitat-Optimierung für 
Zauneidechsen anzulegen und dauerhaft funktionssicher zu halten.  

1.9 Artenliste 
Bei der Gestaltung und Bepflanzung der Flächen sind vorrangig einheimische und standortgerechte Gehölze 
aus gebietseigenem Pflanzenmaterial zu verwenden, z. B.: 

Pflanzqualitäten (mindestens):  
Hochstämme: STU 14/16 cm 3xv.; verpfl. Heister: 125-150 cm; Sträucher: H 80-100 cm, 2xv. 

Feldahorn   Acer campestre  Kornelkirsche  Cornus mas 
Hainbuche Carpinus betulus Haselnuss Corylus avellana 
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Schlehe Prunus spinosa Liguster Ligustrum vulgare 
Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
Eberesche Sorbus aucuparia Hundsrose Rosa canina 
Wolliger Schneeball Viburnum lantana Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Wildbirne Pyrus communis

3. HINWEISE
3.1 Altlasten

Im Geltungsbereich ist flächendeckend mit Altlasten zu rechnen. Die bekannten Bodenkontaminationen wer-
den in der Planung berücksichtigt. Auf das Gutachten „Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Konversi-
onsfläche des ehemaligen US-Kasernengeländes in Hanau Großauheim – Neubewertung des Gefährdungs-
potentials durch vorhandene Altlasten“, Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, März 2020, wird hingewiesen. 
Werden im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtungsarbeiten weitere Bodenkontami-
nationen und sonstige Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt 
ausgehen kann, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt 
Frankfurt zu benachrichtigen. Die weitere Vorgehensweise ist dann abzustimmen. 

3.2 Bodendenkmäler 

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies unverzüglich dem Landesamt für Denk-
malpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. In diesen Fällen kann 
für die weitere Fortführung des Vorhabens eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 18 HDSchG 
erforderlich werden. 
Da im Bebauungsplanbereich mit dem Auftreten von Bodendenkmälern zu rechnen ist, muss eine vom Verur-
sacher beauftragte Grabungsfirma mittels einer Baubeobachtung beim Mutterbodenabtrag / bei Abrissarbeiten 
/ bei Bodeneingriffen die Maßnahme begleiten. 
Sollten bedeutende Reste vorgeschichtlicher Siedlungen / Gräber oder andere Kulturdenkmäler auftreten gilt, 
dass durch die weitere Bebauung Kultur-denkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 HDSchG (Bodendenkmäler) zer-
stört werden. Daher muss im Vorfeld weiterer Bodeneingriffe eine Grabungsmaßnahme vorgeschaltet werden, 
um das Kulturgut zu dokumentieren und zu sichern (§ 18 Abs. 5 HDSchG). Diese Kosten sind vom jeweiligen 
Verursacher zu tragen. 

3.3 Kampfmittel 

Es wird empfohlen, vor Bauarbeiten eine Stellungnahme des Kampfmittelräumdienstes einzuholen und die 
notwendigen Maßnahmen abzustimmen. 

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 91 HBO

2.1 Einfriedungen 

Einfriedungen sind als durchbrochene Zaunkonstruktion (z.B. Zäune aus Doppelstabgittermatten oder Ma-
schendraht) bis zu einer Höhe von 3,00 m zulässig Sie sind kleintierdurchlässig (mit einem ausreichenden 
Bodenabstand von mind. 0,15 m) auszuführen. Unzulässig sind geschlossene Einfriedungen wie Mauern, 
Holzbretterzäune, Sichtschutzmatten etc.. 
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Vorhabendaten Vorhabendaten

Seitliche Ansicht Tische

ca. 2,5 mca. 5,8 m ca. 5,8 m

Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinfomationssystem (ALKIS) der
Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation.       2019/05

Skizze

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Vorhaben- und Erschließungsplans

G unterirdisch, Gasleitung

Solarmodultischreihen

Extensives Grünland / ruderale Wiesen

Private Verkehrsflächen zur Erschließung

Erschließung vom öffentlichen Bereich, Zufahrt

Einzäunung Höhe bis zu 3m

Trafostation / Übergabestation

Versiegelte Flächen

Flächen zum Ausgleich

unterirdisch, Kabeltrasse der PV-Anlage

Versiegelte Flächen

Gleisbett mit Schienen

Vorhaben

Bestand

Freiflächen-PV-Anlage 
Die geplante Photovoltaikanlage wird aus reihig angeordneten, aufgeständerten, nicht 
beweglichen Solarmodulen sowie den erforderlichen Nebeneinrichtungen (Wechselrichter, 
Trafostationen, Übergabestation, Energieumwandler und/oder -speicher und Leitungen) 
bestehen. Ein Zaun wird den Anlagenbereich sichern. 

Die Module werden auf Metallgestellen in einem fest definierten Winkel zur Sonne (ca. 17°) 
angeordnet und aufgeständert. Die Gestelle werden mit fundamentfrei in das Erdreich 
eingerammten Metallstützen gegründet.  

An der hohen Seite werden die Tische eine Höhe von 3,50 m nicht überschreiten. Die 
Mindesthöhe an der tiefen Seite wird 0,80 m nicht unterschreiten.  

Die Oberfläche der Module wird mit einer reflexionsmindernden Beschichtung 
ausgestattet, um eine Blendwirkung zu minimieren.  

Der seitliche Abstand sowie der Abstand zwischen den Reihen wird überall ausreichend 
bemessen, um eine Zugänglichkeit für Feuerwehr- und Wartungsfahrzeuge zu 
gewährleisten. Die Anordnung der Tische im Plan ist beispielhaft dargestellt. Hier kann es 
in der Bauausführung innerhalb der Baugrenze zu Abweichungen kommen, wenn es die 
örtlichen Gegebenheiten erforderlich machen. 

Trafostationen 
Die Trafostationen werden im nördlichen Teil der Fläche in einer Flucht entlang der 
Grundstücksgrenze aufgestellt. 

Die Trafostationen werden an drei Standorten aufgestellt. Geplant sind 3 bis 6 
Trafostationen. Die maximalen Ausmaße der Grundflächen sind im Plan vorgesehen, die 
Höhe der Baukörper bleibt unter 3,50 m. 

Für die Gründung der Stationen wird lediglich der Oberboden abgeschoben und eine 
verdichtete Kiesschicht aufgetragen. Es kommen keine Bodenplatten aus Beton zum 
Einsatz. 

Kabelwege 
Alle Leitungen, die von den Modulen aus wegführen, werden als Erdkabel in ca. 0,60 m 
Tiefe verlegt. Dies erfolgt auf direktem Weg (Süd nach Nord) gebündelt in Kabelgräben. 

Die Trafostationen sind über ein 20kV Kabel untereinander verbunden, welches wiederum 
an eine Übergabestation angeschlossen wird. Von dort aus erfolgt eine Leitungsverlegung 
bis zum Einspeisepunkt.  

Die dargestellten Leitungen sind mit einer Toleranz von bis zu 3 m Abweichung in der 
späteren Ausführung eingeplant, da die örtlichen Gegebenheiten, die erst in der 
Ausführung bekannt werden, eine leicht geänderte Lage erforderlich machen können.  

Erschließung 
Die Erschließung des Plangebiets soll über die Adalbert-Eisenhuth-Straße und das 
Flurstück 279/14 erfolgen. Am westlichsten Punkt des Geltungsbereichs wird eine 
Gehölzfläche gerodet, der Zaun mit einem Tor geöffnet und ein Anschluss an den 
Wendekreis der Adalbert-Eisenhuth-Straße hergestellt. Die Zufahrt auf dem Grundstück 
ist in einfacher Schotterbauweise geplant. Innerhalb des Geltungsbereichs des Vorhabens 
bleiben vorhandene Versiegelungsflächen erhalten und können für die innere 
Erschließung genutzt werden. Um zwei vorhandene Versiegelungsflächen zu verbinden, 
wird ein Verbindungsstück auf einer Ruderalfläche ebenfalls versiegelt.  

Die Fläche wird nicht öffentlich zugänglich sein. Zwischen den Tischen und entlang des 
Zaunes bleiben jeweils Durchfahrtsbereiche von etwas über 4 m Breite frei, um für 
Wartungs- und Pflegezwecke zugänglich zu bleiben. 
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